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Einleitung

In den Augen vieler ExpertInnen ist die Na-
notechnologie eine Schlüsseltechnologie
des 21. Jahrhunderts. Sie wird nach die-
ser Auffassung zu vielen Innovationen und
in der Summe zu radikalen technischen
und gesellschaftlichen Veränderungen füh-
ren. Deshalb und vor dem Hintergrund der
Erfahrungen mit der Gentechnologie wur-
de schon früh die Forderung nach einer die
Entwicklung der Nanotechnologie beglei-
tenden Forschung aufgesellt. Hierbei sind
die Erwartungen und die Vorstellungen über
die Ziele einer solchen Begleitforschung
sehr heterogen bzw. werden oft auch gar
nicht benannt. Dennoch besteht derzeit auf
der politischen Ebene Einigkeit, dass da-
für Fördermittel reserviert werden müssen.
Während Zielsetzung, Fokussierung, Stra-
tegie und Methodik der Begleitforschung
theoretisch ein breites Spektrum an politi-
schen Auseinandersetzungen auslösen
könnten, wird die Debatte in der Praxis
häufig auf die Frage nach ihrem Anteil am
gesamten Budget verengt. In einigen In-
dustrieländern sowie von den betreffenden
Forschungsabteilungen der Europäischen
Union (EU) wurde dementsprechend für die
Begleitforschung ein Anteil von 5 % bis zu
15 % des Budgets vorgeschlagen.1

Das vorliegende Dossier ist das dritte zu
diesem Thema2 und widmet sich der Dis-
kussion um den Umfang der Begleitfor-
schung in zwei beispielhaft ausgewählten
Ländern der EU (Deutschland und UK) so-
wie im europäischen Forschungsrahmen-
programm. 

Was ist
Begleitforschung?

Der Begriff „Begleitforschung“ ist nicht ein-
deutig definiert. Es handelt sich um einen
relationalen Ausdruck, der auf das Verhält-
nis zwischen den Aufwendungen für die
Technologieentwicklung auf der einen Sei-
te und jenen gesellschaftlich geforderten
Forschungsaktivitäten, die die Technologie-
entwicklung begleiten, auf der anderen Sei-
te abzielt. Aus einer disziplinären Perspek-
tive ist der Begriff „Begleitforschung“ nicht
zu verstehen. Er ist ausschließlich im Kon-
text der Forschungspolitik sinnvoll, wo er
als Bezugspunkt und Projektionsfläche für
Forderungen dient. Im Folgenden verste-
hen wir unter Begleitforschung alle gesell-
schaftlich geforderten Forschungsaktivitä-
ten, die auf eine Technologie ausgerichtet
sind, jedoch nicht unmittelbar ihrer Entwick-
lung dienen. Im englischen Sprachraum
wird keine direkt vergleichbare Kategorie
verwendet: Begleitforschung wird dort un-
ter EHS (environment, health, safety – al-
so Umwelt, Gesundheit, Sicherheit) und un-
ter ELSI (ethical, legal, and social issues –
also ethische, rechtliche und gesellschaft-
liche Aspekte) gefasst. Wir halten in die-
ser Dossier-Reihe dennoch an diesem Be-
griff fest, da er nicht auf bestimmte The-
men festgelegt ist, sondern auf eine be-
stimmte Intention abzielt. Wesentlich ist,
dass die betreffende Forschung auf einen
antizipierten oder explizit artikulierten ge-
sellschaftlichen Bedarf reagiert. 

Zusammenfassung

Im Vergleich zu anderen Technologien
wurde für die Nanotechnologie schon
relativ früh eine die technische Entwick-
lung begleitende Forschung gefordert.
Über das allgemeine Ziel – die Abwen-
dung von Gefahren für Gesundheit und
Umwelt sowie von anderen möglichen
negativen Auswirkungen der Nanotech-
nologie – besteht weitgehend Konsens.
Uneinigkeit besteht in der Frage, welche
Forschung bzw. welche Maßnahmen nö-
tig sind, um dieses Ziel zu erreichen, so-
wie über die Höhe der Förderung. Häu-
fig wird eine Quote von 5 % der Gesamt-
ausgaben als angemessen erachtet, ver-
einzelt forderten die Parlamente auch
höhere Anteile (Deutschland: 10 %, Nie-
derlande: 15 %). Die in diesem Dossier
exemplarisch zusammengefassten Aus-
einandersetzungen um die Förderquote
der Begleitforschung zur Nanotechno-
logie zeigen, dass aufgrund des Fehlens
eines nationalen und europaweiten Be-
richtswesens zur Nanotechnologieförde-
rung die Höhe der tatsächlich getätigten
Ausgaben nicht eindeutig bestimmt wer-
den kann. Das hängt zum einen mit der
technik- und disziplinenübergreifenden
Konzeption der Nanotechnologie und
zum anderen mit ihrem Querschnitts-
charakter zusammen (sie liegt quer zu
den Ressorts und verwaltungstechnischen
Strukturen). Da die Forschungsförderung
derzeit eher entlang der administrativen
Kompetenzverteilung ausgerichtet ist
und die einzelnen Beträge der Förde-
rung nicht nach ihren Zwecken erfasst
werden, ist die Einführung eines aussa-
gekräftigen Berichtswesens eine große
Herausforderung. Ohne ein solches ist
aber eine Diskussion über den Anteil der
Begleitforschung wenig sinnvoll. 
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Deutschland

Notwendigkeit und Umfang der Begleitfor-
schung wurden im Bundestag im Jahre 2004
diskutiert3. Im Rahmen dieser Debatte wur-
de ein Antrag der damaligen rot-grünen Bun-
desregierung vom Bundestag angenommen,
in dem gefordert wurde, dass 5 % der För-
dermittel, die für Nanotechnologieforschung
ausgegeben werden, für Begleitforschung
zur Nanotechnologie verwendet werden sol-
len1. Da es kein zentrales Berichtswesen zu
den Förderausgaben zur Nanotechnologie
und ihrer konkreten Verwendung gibt, ist
schwer nachzuvollziehen, ob dieses Verspre-
chen eingehalten wurde. Erstmals hat die
Antwort4 auf eine „Kleine Anfrage“ der Grü-
nen zumindest für das Jahr 2006 etwas
Transparenz geschaffen. Entsprechend die-
ser Antwort sah das Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) 134 Mio.
Euro für F&E im Bereich der Nanotechnolo-
gie vor. Hinzu kam die Förderung von 36 Mio.
zweier anderer Ministerien (BMWi, BMV) und
die der großen Forschungsgemeinschaften
(Max-Planck-Gesellschaft, Fraunhofer-Ge-
sellschaft, Helmholtz-Gemeinschaft Deut-
scher Forschungszentren, Wissensgemein-
schaft Gottfried Wilhelm Leibniz) in Höhe von
162 Mio. Euro. Somit belief sich die Gesamt-
förderung im Bereich der Nanotechnologie
auf 330 Mio. Euro für das Jahr 2006. Für die
Begleitforschung wurden 6,5 Mio. Euro be-
reitgestellt, wobei 1,5 Mio. Euro für die „Er-
forschung von Chancen und Risiken“, 3,8 Mio.
Euro für „innovationsunterstützende Maß-
nahmen“ und 1,2 Mio. Euro für „Bildung,
Weiterbildung und soziale Aspekte“ veran-
schlagt wurden. Für das Jahr 2006 ergab
sich daraus ein Begleitforschungsanteil von
ca. 2 %, wobei die innovationsunterstützen-
den Maßnahmen u. a. die Förderung von
Kompetenznetzwerken und einer Nationalen
Kontaktstelle Nanotechnologie umfasste und
damit keine Begleitforschung im engerem
Sinn ist. Fraglich ist auch, ob der Posten „Bil-
dung, Weiterbildung und soziale Aspekte“
überhaupt zur Begleitforschung gezählt wer-
den kann.

Die Frage nach einer angemessenen Risiko-
strategie und dem damit verbundenen Re-
gulierungsbedarf wurde im Jahre 2007 auf
Grund eines parlamentarischen Antrags
der Grünen vom 21. März 2007 erneut the-
matisiert5. Die in der Plenarsitzung vorge-
legten Redebeiträge zeigten einen großen In-
terpretationsspielraum in der Zuordnung und
wiesen in der Mehrzahl auf die Differenz zwi-
schen den anvisierten 5 % und der tatsäch-
lich ausgewiesenen Förderung der Begleit-
forschung hin. Der in der Anfrage eingefor-

derte Bericht wurde Ende August 2007 vor-
gelegt. Dieser sechsseitige Bericht enthielt
aber keine Angaben zum Fördervolumen –
abgesehen vom Verweis auf drei große Pro-
jekte, NanoCare, INOS, TRACER, die unter
dem Verbundnamen NanoCare zusammen-
gefasst wurden und mit insgesamt 7,6 Mio.
Euro gefördert wurden5.

Im April 2009 wurde von der Bundesregie-
rung erneut ein Antrag zur Forschungspoli-
tik der Nanotechnologie6 vorgelegt, welcher
im Juli vom Bundestag angenommen wur-
de. Darin wurde angekündigt, „die Risiko-
forschung noch stärker als bisher finanziell
zu fördern, indem der Anteil der Risikofor-
schung an den gemäß Haushalts- bzw. Fi-
nanzplanung bis 2012 vorgesehenen Mitteln
bedarfsgerecht erhöht wird, wobei hier ein
Wert von mindestens zehn Prozent angestrebt
werden sollte.“7 Konkret wurden 15 Mio.
Euro für die Fortsetzung des NanoCare-Pro-
jektverbundes genannt. 20 Mio. Euro waren
für das Programm „NanoNature“ vorgese-
hen, in dem es aber in erster Linie darum
gehen sollte, die Anwendungspotenziale der
Nanotechnologie für den Umweltschutz aus-
zuloten und nutzbar zu machen. Mitte No-
vember 2010 legte die Bundesregierung in
einer Antwort8 auf eine „Kleine Anfrage“ der
SPD-Fraktion erneut Zahlen zur Forschungs-
förderung und zur Förderung der Begleitfor-
schung vor. Danach stieg die Förderung9 von
245 Mio. Euro im Jahre 2005 auf 400 Mio.
im Jahre 201010. Für die Begleitforschung
werden für die Jahre 2009 bis 2012 pro Jahr
ca. 14,2 Mio. Euro ausgegeben werden, was
laut Antwort der Bundesregierung einer Quo-
te von 6,2 % entspräche. Diese ist aus den
genannten Zahlen20 aber nicht nachvollzieh-
bar. Stattdessen ergibt sich für 2009 (F&E:
382 Mio. Euro) eine Quote von 3,7 % und
für 2010 (F&E: 400 Mio. Euro) von 3,6 %.
Die Ausgaben für die Begleitforschung wer-
den aber nicht – wie zumindest in Ansätzen
in der Antwort von 2006 – genauer aufge-
schlüsselt. Die NanoKommission nennt in ih-
rem Abschlussbericht der zweiten Phase
vom Februar 2011 die gleichen Zahlen und
verweist auf die oben genannte Antwort der
Bundesregierung. Obgleich sie die Quote
von 6,2 % ebenfalls erwähnt, empfiehlt sie
erneut eine deutliche Erhöhung der Förder-
mittel für die Risiko- und Begleitforschung11.

Großbritannien (UK)

Schon im Jahre 2004 wiesen die Royal So-
ciety und die Royal Academy of Engineering
(RS/RAEng) in einem umfassenden Bericht
über die Nanotechnologie auf mögliche Ge-
fahren hin, die durch synthetischen Nano-
partikel verursacht werden können und emp-
fahlen eine Vielzahl konkreter Maßnahmen12.
Unter anderem sollte die Erforschung von
Gesundheitsgefahren und negativen Umwelt-
auswirkungen mit 6-7 Mio. Euro pro Jahr in
den nächsten zehn Jahren gefördert werden.
Zwar wurde in der Antwort der Regierung En-
de Februar 2005 anerkannt, dass eine bes-
sere Koordination der Begleitforschung nö-
tig sei, es wurden jedoch keine neuen Förder-
mittel angekündigt13. Im gleichen Jahr be-
auftragte die Regierung den britischen Wis-
senschaftsrat (Council for Science and Tech-
nology, CST), die Umsetzung der Empfehlun-
gen von 2004 zu evaluieren. In seinem Be-
richt vom März 2007 kam der Wissenschafts-
rat zu einem sehr kritischen Urteil über den
derzeitigen Stand der Begleitforschung14 und
forderte eindringlich die Ausarbeitung und
Implementierung eines Programms zur Erfor-
schung von Umwelt- und Gesundheitsrisiken
der Nanotechnologie. Insbesondere kritisier-
te er, dass in den fünf Jahren 2002-2006 nur
15 Mio. Euro für die Erforschung möglicher
Risiken von synthetischen Nanomaterialien
ausgegeben wurden, von denen zudem 12
Mio. Euro für messtechnische Entwicklung
verwendet wurden. Der Wissenschaftsrat fol-
gerte, dass nur 3,6 Mio. Euro für die Erfor-
schung toxikologischer Aspekte und der Fol-
gen für Umwelt und Gesundheit ausgegeben
wurden. Demgegenüber standen ca. 78 Mio.
Euro pro Jahr für Forschung und Entwicklung
(F&E) und für die Unterstützung der Kommer-
zialisierung der Nanotechnologie.

Als Antwort auf die Kritik veröffentlichte 2008
die mittlerweile etablierte „Ministerial Group
on Nanotechnologies“ ein Statement, in dem
sie Ziele, Aktivitäten und Koordinierung der
Begleitforschung umfangreich darstellte15.
Aggregierte Zahlen wurden aber nicht ge-
nannt, so dass nicht erkennbar war, ob die
Begleitforschung finanziell besser ausgestat-
tet werden würde.

Ende 2008 wies die Royal Commission on
Environmental Pollution (RCEP) erneut auf die
bedenkliche Lücke zwischen der Zunahme
der Produkte, die Nanomaterialien enthal-
ten, und dem Mangel an EHS Daten hin16.
Die RCEP forderte ebenfalls die Implemen-
tierung eines auf Gesundheits- und Umwelt-
risiken ausgerichtetes Begleitforschungs-
programm. In ihrer Antwort vom Juni 2009
versuchte die Regierung erneut den Eindruck
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einer mangelhaften Koordination auszuräu-
men, indem sie den mittlerweile beachtlichen
Koordinierungsapparat mit seinen wissen-
schaftlichen Begutachtungsgremien darstell-
te (siehe Kasten)17. Statt auf die geringe Fi-
nanzierung der Begleitforschung einzugehen,
wurden die konkreten inhaltlichen Empfeh-
lungen der Kommission diskutiert und erläu-
tert, inwiefern die bestehenden Aktivitäten
diesen Empfehlungen Rechnung trügen.

Im Januar 2010 wurden die Ergebnisse einer
umfangreichen Untersuchung des House of
Lords über mögliche Risiken von Nanotech-
nologie in der Lebensmittelindustrie veröf-
fentlicht18. In diesem Zusammenhang wur-
de die Frage nach der Erforschung von Ge-
sundheits- und Umweltrisiken erneut thema-
tisiert. Trotz der vorangegangen Kritik und
dem Versprechen der Regierung, die Emp-
fehlungen umzusetzen, fiel auch dieser Be-

richt kritisch aus. Nach Ansicht des House
of Lords waren die Schlussfolgerungen der
Regierung aus einer 2009 erhobenen Be-
standsaufnahme des Wissenstandes über
Gesundheitsrisiken19 beunruhigend und der
mangelnde Wissensfortschritt etwa über Ex-
positionswege besorgniserregend. Was die
Finanzierung der Begleitforschung betraf,
stellten die ExpertInnen des House of Lords
fest, dass der Gesamtumfang dieser Förde-
rung unklar wäre. Klar war hingegen, dass
die Ausgaben im Verhältnis zu den F&E Auf-
wendungen winzig waren und weit hinter
dem bereits von der RS/RAEng geforderten
6-7 Mio. Euro zurückblieben. 

Im März 2010 wurde ein weiterer Bericht der
Ministerial Group on Nanotechnologies (sie-
he Kasten) vorgelegt20. Dieser umfasste das
gesamte Forschungsprogramm der Nano-
technologie mit den Bereichen Wirtschaft (In-
novation, Industrie), EHS, Regulierung und
war damit eher mit den deutschen Aktions-
plänen vergleichbar. Statt auf das Fördervo-
lumen für die Begleitforschung näher ein-
zugehen, wurden inhaltliche Aspekte disku-
tiert. Da es immer noch keine Übersicht gab,
aus der hervorgehen würde, wie viel Förder-
mittel für welche Zwecke ausgegeben wur-
den, war nicht zu erkennen, ob die finan-
ziellen Ausstattung der Begleitforschung wie
seit 2004 gefordert verbessert worden war.

Europäische Union

Auch die Europäische Kommission betonte
im Rahmen ihrer Forschungspolitik zur Nano-
technologie relativ früh die Bedeutung einer
Begleitforschung. Während in den Dokumen-
ten etwa bis 2002 nur die ökonomischen
Vorteile in den Blick genommen wurden,
wurde die Begleitforschung um 2003/2004
ein fester Bestandteil der Forschungsförde-
rung27. Maßgeblich dazu beigetragen hat
die Diskussion über die gesellschaftlichen Im-
plikationen der Nanotechnologie in den USA,
die u. a. durch eine gemeinsame Tagung der
EU-Kommission und der Nationalen For-
schungsgesellschaft (NSF) der USA im Jahr
200228 und durch den von den Grünen und
NGOs organisierten Workshop: „Atomtech-
nology: Nanotechnology and Converging
Technologies – The Implications for Europe
and the World“ im Europäischen Parlament
im Juni 200329, in die europäische Politik
einging. Bereits in der ersten Publikation der
Kommission zur europäischen Forschungs-
strategie der Nanotechnologie 2004 wurde
den möglichen gesundheitlichen und öko-
logischen Risiken der Nanotechnologie ein
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Institutionen der Forschungspolitik zur Nanotechnologie in Großbritannien 

Weil die Nanotechnologie quer zu den Verwaltungsstrukturen der Regierung und den For-
schungsförderinstitutionen liegt, entstand im UK – ähnlich wie in den USA – mit der Zeit ein
immer größeres Geflecht an Institutionen, die die verschiedenen Einzelprogramme und Pro-
jekte koordinieren sollten, wie das zahlreichen Studien insbesondere im Bereich der Begleit-
forschung forderten21. Im Folgenden werden die wichtigsten Institutionen im UK und ihre
Rolle bei der Organisation der Forschungsförderung der Nanotechnologie vorgestellt22.

Research Councils

Der überwiegende Teil der staatlichen Fördermittel zur Nanotechnologie wird durch die Re-
search Councils23 verteilt, wobei vier der sieben Councils besonders aktiv sind: Engineer-
ing and Physical Sciences Research Council (EPSRC), Biotechnology and Biological Sciences
Research Council (BBSRC), Medical Research Council (MRC) und Natural Environment Re-
search Council. Zur Unterstützung übergreifender Forschungsvorhaben hat die Dachorgani-
sation, der Research Councils UK (RCUK), eine Nanotechnology Group eingerichtet24. Solche
Vorhaben sind beispielsweise „Nanoscience: Through Engineering to Application“ (2007-
2009), die Environmental Nanoscience Initiative (ENI)25 und zwei Interdisciplinary Research
Collaborations (IRCs, 2003-2009). 

Nanotechnology Research Strategy Group (NRSG)
(bis 2009 Nanotechnology Research Co-ordination Group (NRCG))

Dieses Gremium wurde 2005 als Reaktion auf die Empfehlungen des Berichts der Royal
Society/Royal Academy of Engineering (RS/RAEng) eingerichtet24 und setzt sich aus Reprä-
sentanten von 20 Institutionen zusammen (Research Councils, Ministerien und Behörden
mit Aufgaben im EHS-Bereich, NGOs etc.). Den Vorsitz hat das Umweltministerium (DEFRA)
inne. Die Berichte der NRCG richten sich an die Nanotechnology Issue Dialog Group (NIDG),
die auch die Arbeit der NRCG kontrolliert.

Nanotechnology Issue Dialog Group (NIDG)

Zusammen mit der NRCG wurde 2005 auch die NIDG gegründet. Ihre Arbeit beschränkt
sich im Gegensatz zur NRCG nicht nur auf die Begleitforschung. Ihre Aufgabe ist es, die
Umsetzung des Programms zu koordinieren und zu überwachen sowie sicherzustellen, dass
die Arbeit der NRCG mit den anderen Anteilen des Programms im Einklang steht26.

Die NIDG dient als Forum für den Informationsaustausch sowohl zwischen den Regierungs-
einrichtungen als auch mit den Research Councils15. Der Vorsitz der NIDG liegt beim Gov-
ernment Office of Science (GO-Science) des Departments for Business, Innovation and Skills
(BIS); allen Ministerien und Regierungsabteilungen steht die Teilnahme offen. Die Liste der
vertretenen Institutionen deckt sich weitgehend mit der der NRCG.

Ministerial Group of Nanotechnologies

Um die Koordinierung des gesamten Forschungsprogramms zur Nanotechnologie zu ver-
bessern, wurde 2007 die Ministerial Group of Nanotechnologies gegründet. Im Gegensatz
zur NIDG umfasst die Gruppe nur VertreterInnen des Umwelt- (DEFRA), Wirtschafts- (BIS),
Arbeits- (DWP) und Gesundheitsministeriums (DH). Aufgabe ist, die strategische Ausrichtung
der Forschungsaktivitäten zur Nanotechnologie zu gestalten15. Die erste Aktivität war die Vor-
lage eines Forschungsprogramms im Februar 200815 und der National Nanotechnology
Strategy 201020.

Die Ministerial Group wird von der NIDG unterstützt. Die Verantwortung für die Vergabe der
Begleitforschungsmittel bleibt aber bei den Research Councils, Ministerien und Behörden15. 
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eigenes Kapitel gewidmet30. Ebenfalls 2004
setzte die Generaldirektion DG-SANCO ei-
nen wissenschaftlichen Ausschuss (Scientific
Committee on Emerging and Newly Identi-
fied Health Risks, SCENIHR) zur Identifizie-
rung von Gesundheitsrisiken ein. Im Jahre
2005 legte die Kommission einen Aktions-
plan zur Forschungsförderung der Nano-
technologie vor31. Ähnlich wie zuvor schon
der Rat32, sprach sich auch das Parlament
für den Aktionsplan aus, wies aber in sei-
nem Kommentar auf die Wissenslücken be-
züglich der Risiken von Nanomaterialien hin
und unterstrich, dass entsprechend dem Vor-
sorgeprinzip vor einer Markteinführung die
Gesundheits- und Umweltrisiken untersucht
werden sollten33. 

Im Juni 2008 legte der Verband europäischer
Gewerkschaften (ETUC) eine Resolution vor34,
in der auf den Mangel an verlässlichen In-
formationen über der Freisetzung von Na-
nomaterialien, insbesondere die Exposition
von ArbeitnehmerInnen, sowie über Umwelt-
und Gesundheitswirkungen hingewiesen
wurde. Er forderte eine konsequente Umset-
zung des Vorsorgeprinzips, die Berücksich-
tigung von Nanomaterialien in REACH und
einen Anteil von 15 % der Gesamtausgaben
für die Erforschung von Umwelt- und Ge-
sundheitsrisiken von Nanomaterialien.

Im gleichen Jahr wurde eine Studie im Auf-
trag der Kommission über die mögliche An-
passung bestehender Regulierungen an die
spezifischen Eigenschaften der Nanotechno-
logie veröffentlicht35. Die Kommission kam
darin zu dem Schluss, dass die bestehenden
Regulierungen die durch die Nanotechno-
logie aufgeworfenen Herausforderungen
abdeckten, neue Regulierungen also nicht
nötig seien. Diese Feststellung veranlasste
das Parlament 2009 zu einer Resolution, in
der erheblicher Forschungs-, Informations-
und Regulierungsbedarf bezüglich Nanoma-
terialien festgestellt wurde36. 

Im Oktober 2009 legte die Kommission den
zweiten Fortschrittsbericht zur Implementie-
rung des Aktionsplans vor, der im Verhältnis
zu früheren Dokumenten umfangreichere
Auskunft über die Förderung der NT und ih-
rer Begleitforschung gab37. Demnach wur-
den im sechsten Forschungsrahmenpro-
gramm (FP6) mit einer Laufzeit von 2002 bis
2006 insgesamt 1,4 Mrd. Euro für die Erfor-
schung der Nanotechnologie ausgegeben,
während im FP4 (1994-1998) nur 120 Mio.
Euro bzw. im FP5 (1998-2002) 220 Mio.
Euro vorgesehen waren. Hierbei ist jedoch
zu beachten, dass sich die Praxis der Zu-
schreibung erheblich gewandelt hatte. So
wurden z. B. große Bereiche der Mikroelek-
tronik nun als Nanoelektronik bezeichnet38.

Da die Nanotechnologie quer zu den The-
menbereichen der Forschungsprogramme
liegt39, ist unklar, wie die Ausgaben der Na-
notechnologie zugerechnet wurden.

In den ersten beiden Jahren des FP7 wur-
den entsprechend des Begleitdokuments zum
oben erwähnten zweiten Fortschrittsberichts
bereits 1,1 Mrd. Euro investiert, insgesamt
sollen für das gesamte Rahmenprogramm
(2007-2013) 3,5 Mrd. Euro für Nanofor-
schung ausgegeben werden. Nach Schät-
zungen der Kommission und der Unterneh-
mensberatung Lux Research lag die Gesamt-
förderung (privat und staatlich) weltweit in
der Periode 2005-2006 bei 17 Mrd. Euro
und im Zeitraum 2007-2008 bei 25 Mrd.
Euro40.

Allerdings gibt es in keinem Land der EU ein
Berichtswesen, nach der zwischen nanotech-
nologischer und anderer Forschung unter-
schieden wird; dies ist nach Wissen der Au-
toren nur in den USA in Ansätzen der Fall2.
Trotz der recht ausführlichen Berichterstat-
tung im zweiten Implementierungsbericht
lassen sich kaum aggregierte Zahlen über
die Ausgaben für Begleitforschung finden.
Im Bericht wird für den Zeitraum 2003-2006
eine Summe von 25 Mio. Euro genannt, die
für die Risikobewertung inklusive der Entwick-
lung und Erforschung von Methoden und Ins-
trumenten ausgegeben wurde. In den ers-
ten beiden Jahren des FP7 (2007-2008) wur-
den 50 Mio. Euro für Risikobewertung inves-
tiert. Nach Ansicht der Kommission entspricht
diese Summe 4,55 % der Gesamtausga-
ben41. Betrachtet man jedoch FP6 (2003-
2006) so stehen 1,4 Mrd. Euro der Gesamt-
ausgaben 25 Mio. Euro für EHS-Forschung
gegenüber, was einer Quote von 1,8 % ent-
spricht.

Zwar wird in der Petition des Parlamentes
auch eine bessere Koordination der F&E-För-
derung wie auch der Begleitforschung ge-
fordert, die Koordination der Forschungsak-
tivitäten ist aber weniger Gegenstand der
Diskussion als in den USA2 und im UK. 

Diskussion

Die Notwendigkeit einer Begleitforschung
wurde relativ früh anerkannt und auch in den
Forschungsprogrammen zur Nanotechnolo-
gie festgestellt. Wenngleich über das allge-
meine Ziel – die Abwendung von Gefahren
für Gesundheit und Umwelt sowie anderen
negativen Auswirkungen der Nanotechno-
logie – weitgehend Konsens besteht, so bleibt
häufig unklar, welche Forschung bzw. Maß-
nahmen nötig sind, um dieses Ziel zu errei-
chen. In der Auseinandersetzung um eine an-
gemessene Begleitforschung werden daher
unterschiedliche Teilziele genannt. Sie reichen
von der Schließung öko- und humantoxiko-
logischer Wissenslücken über die Untersu-
chung der Verwendung von Nanomateriali-
en und der damit einher gehenden Exposi-
tion, über die Erforschung von ethischen He-
rausforderungen und Regelungslücken bis
hin zu innovationsfördernden Maßnahmen,
wobei sich das Spektrum in den letzten Jah-
ren auf die Untersuchung toxikologischer Ef-
fekte verengt hatte.

Die Darstellung in diesem Dossier verdeut-
licht, dass die Zuordnung von Fördermitteln
zur Begleitforschung im Allgemeinen und zu
speziellen Schwerpunkten im Besonderen nur
sehr lückenhaft möglich ist. Diese Zuordnung
ist aber für ein neues Forschungsprogramm
wichtig, denn es setzt unterschiedliche For-
schungsziele ins Verhältnis und legt Schwer-
punkte fest. Eine Diskussion um die Inhalte
eines Begleitforschungsprogramms kann
aber nur dann zu einem Ergebnis führen,
wenn gleichzeitig der Umfang der Förderung
für die verschiedenen Teile des Begleitfor-
schungsprogramms bekannt ist. Neben der
Diskussion über die Ausrichtung der Begleit-
forschung war daher auch stets die Höhe ih-
rer Förderung Gegenstand der Auseinander-
setzungen. Hier scheint sich die Untergrenze
bei 5 % der Gesamtförderung eingependelt
zu haben. 

Im Zusammenhang mit der Frage nach ei-
ner angemessenen Budgetierung wurde auch
die Koordination der verschiedenen For-
schungsaktivitäten diskutiert, wobei wissen-
schaftliche Beratungsgremien wiederholt
erhebliche Mängel konstatierten. Die Ursa-
che liegt zum einen in der technik- und dis-
ziplinenübergreifenden Konzeption der Na-
notechnologie42, zum anderen hängt sie mit
ihrem Querschnittscharakter zusammen, d. h.
dass ein und dieselbe Nanotechnologie in
vielen unterschiedlichen Kontexten angewen-
det wird. Damit liegt sie aber auch quer zu
den Ressorts, die sich üblicherweise an Poli-
tikfeldern wie Forschung, Verteidigung und
Landwirtschaft bzw. an Themen wie Umwelt,
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Gesundheit und Verkehr orientieren. Die He-
rausforderung besteht also nicht nur in einer
institutionellen (Universitäten, Akademien,
Forschungszentren), sondern auch einer in-
terministeriellen Koordination. Wegen der
Verteilung auf verschiedene Ministerien und
Institutionen der Forschungsförderung gibt
es keine aggregierten Zahlen über die Ver-
gabe der Mittel. 

In den USA wurde die Förderung der Nano-
technologie von Beginn an als ein Koordinie-
rungsprogramm angelegt, bei dem es nicht
darum ging, Fördermittel für eine neue
Forschungsrichtung zu reservieren, sondern
bestehende Förderungen neu zu bündeln.
Daher ist die Zuordnung trotz des großen
Interpretationsspielraums transparenter als
in den europäischen Nationalstaaten. Dort
können nur wenige Fördereinrichtungen ei-
nigermaßen aussagekräftige Zahlen vorle-
gen, während selbst innerhalb eines Minis-
teriums das Berichtswesen fehlt, um Ausga-
ben nach verschiedenen Zwecken auflisten
zu können. Hinzu kommt, dass die Zuord-
nung verschiedener Fördermittel zu den ein-
zelnen Zwecken nicht eindeutig ist und je
nach politischer Perspektive unterschiedlich
interpretiert wird. 
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